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verliert. Diese Regel gilt wie bisher auch für
Frauen, die mit einem Ausländer verheiratet sind
und die Beibehaltungserklärung betreffend des
Schweizer Bürgerrechts abgegeben haben.
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des neuen

Gesetzes kann die Frau, die noch unter dem
alten Eherecht einen Schweizer Bürger geheiratet
hat, bei der zuständigen Behörde ihres Heimatkantons

beantragen, ihr ursprüngliches Bürgerrecht
wiederzuerlangen.
Die Kinder erhalten weiterhin den Heimatort des
Vaters und, falls dieser Ausländer ist, das
Bürgerrecht ihrer Mutter.

Danielle Angel /
Bundesamt für Justiz

Zur Erinnerung

Zollfreigrenzen für alkoholische Getränke:
Der Bundesrat hat die Zo11freigrenzen für alkoholische

Getränke im Reisenden- und Grenzverkehr
auf den 1. Juni 1984 herabgesetzt. Da solche
Regelungen leicht in Vergessenheit geraten, seien
sie hier nochmals dargestellt
Bisherige Regelung
Reisendenverkehr:
1 Liter mit über
25 Grad

und

2 Liter bis 25 Grad

Grenzverkehr:
1 Liter bis 25 Grad

Neue Regelung ab 1.6.1984
Reisendenverkehr:
1 Liter über 15 Grad
z.B.Liköre, Aperitifs,
Branntweine
und

2 Liter bis 15 Grad
(z.B.Weine, Schaumweine,
Bier
Grenz verkehr :

1 Liter bis 15 Grad

Damit ist im Reisendenverkehr die Kumulation von
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hoch- und niedriggrädigen Spirituosen nicht mehr
mög lieh.
Eine Erhebung hat gezeigt, dass die Reisenden heute

praktisch gleichviel 100% Alkohol importieren
wie der Handel. Dieses Verhältnis verändert sich
wegen des zunehmenden Reisenden Verkehrs weiter
zuungunsten der besteuerten Ware. Das volksgesundheitliche

Ziel der Alkoho1gesetzgebung wird immer
mehr in Frage gestellt. Der Ausfall an Monopolgebühren

wächst, was zu einer Verschlechterung und
damit zu einer Reduktion der Leistungen für die
Bekämpfung des Alkoholismus und für die AHV/IV
führt.

Eidgenössisches Finanzdepartement

*************************************************

Wer möchte mehr wissen?
Bestellen Sie unverbindlich die Unterlagen
beim Schweizer-Verein in Liechtenstein oder
direkt beim
Solidaritätsfonds der Aus 1andschweizer
Gutenbergstrasse 6, 3011 Bern
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